
B 1612 A 

Bayerisches 327 

Gesetz.. und Verordnullgsblatt 
Nr. 15 München, den 12. Juli 1989 

Datum Inhalt Seite 

27.6.1989 Bekanntmachung der Neufassung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes....... ...... ........ .... .... .. .. . 327 
2030-1-2-WK 

2030-1-2-WK 

Bekanntmachung 
der Neufassung des 

Bayerischen Hochschullehrergesetzes 

Vom 27. Juni 1989 

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Ände
rung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes 
vom 23 . März 1989 (GVBI S . 81) wird nachstehend 
der Wortlaut des Gesetzes über die Rechtsverhält
nisse der Hochschullehrer sowie des weiteren wis
senschaftlichen und künstlerischen Personals an 
den Hochschulen - Bayerisches Hochschullehrer
gesetz - BayHSchLG - (BayRS 2030-1- 2-WK) in 
der vom 1. April 1989 an geltenden Fassung be
kanntgemacht. 

. Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Hoch
schullehrergesetzes vom 29. Juli 1986 (GVBl 
S . 198), 

2. § 3 des Zehnten Gesetzes zur Änderung beam
tenrechtlicher Vorschriften vom 3. August 1986 
(GVBl S. 205) , 

3. das Gesetz zur Überlei tung von Z uständigkei ten 
auf das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst vom 23. Dezember 1986 (GVBl S.392, 
BayRS 1102-5-S) und . 

4. das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Hoch
schullehrergesetzes vom 23 . März 1989 (GVBI 
S . 81). 

München, den 27. Juni 1989 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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Art. 2 
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2030-1-2-WK 

Gesetz 
über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer 

sowie des weiteren wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
an den Hochschulen 

(Bayerisches Hochschullehrergesetz - BayHSchLG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1989 
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Art . 20 Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftliche 
und künstlerfsche Assistenten 

Art. 21 Oberassistenten und Oberingenieure 
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2. Kapitel 

Übergangsregelungen zum Gesetz zur Änderung 
des Bayerischen Hochschullehrergesetzes 

vom 23. März 1989 

Art. 42 
Art. 43 

Art. 44 
Art. 45 

Art. 46 
Art. 47 
Art . '48 
Art. 49 
Art. 50 

Universitä t sprofessoren 
Hochschulassistenten, Akademische Räte und Aka
demische Oberräte im Beamtenverhältnis auf Zeit 
Übernahme 
Privatdozenten, außerplanmäßige Professoren und 
Honorarprofessoren 

3. Kapitel 

Schlußvorschriften 

Kirchenverträge 
Fachhochschulstudiengänge 
Trimestereinteilung 
Ausführungsvorschriften 
Inkrafttreten 

Art . 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Personen, die haupt
beruflich oder nebenberuflich an den Hochschulen 

, des Freistaates Bayern wissenschaftlich oder 
künstlerisch tätig sind. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Personen, die an 
einer Hochschule auf Grund eines privatrechtli
chen Dienstverhältnisses zu einem Mitglied der 
Hochschule wissenschaftlich oder künstlerisch 
tätig sind; für diesen Personenkreis kann das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen und im Benehmen mit den Hochschulen 
Rahmenbedingungen festlegen . 

Art . 2 

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

(1) Zum hauptberuflichen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personal gehören 

1. die Professoren, 

2. die Oberassistenten und Oberingenieure, 

3. die wissenschaftlichen oder künstlerischen Assi
stenten, 

4. die hauptberuflichen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Mi tarbei ter, 

5. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben. 

(2) Zu den nebenberuflich wissenschaftlich und 
künstlerisch Tätigen gehören 

1. die Honorarprofessoren, 

2. die Privatdozenten und außerplanmäßigen Pro
fessoren, 

3. die Lehrbeauftragten, 

4. die sonstigen nebenberuflich wissenschaftlich 
oder künstlerisch Tätigen. 

(3) 1 Die Professoren, Honorarprofessoren, Pri
vatdozenten und außerplanmäßigen Professoren 
sind Hochschullehrer. 2Sind Oberassistenten, 

Oberingeniellre, wissenschaftliche oder künstleri
sche Assistenten , wissenschaftliche oder künstleri
sche Mitarbeiter oder Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben zugleich Hochschullehrer, ändert dies 
nicht ihre dienstrechtliche Stellung. 

(4) lDie in Absatz 1 und Absatz 2 Nrn. 3 und 4 ge
nannten Personen stehen im Dienst des Freistaates 
Bayern. 2Wissenschaftliche und künstlerische Mit
arbeiter sowie Lehr-kräfte für besondere Aufgaben 
sind hauptberuflich tätig, wenn ihre Arbeitszeit 
mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten er
reicht. 

(5) Für die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Personen, die nicht in einem Beamtenverhältnis 
stehen, gelten Art . 9 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 62 Abs. 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) ent
sprechend; für nur vorübergehend an der Hoch
schule tätige Personen, die ihren ständigen Aufent
halt außerhalb des Geltungsbereichs des Grundge
setzes haben, kann das Staatsministerium für Wis
senschaft und Kunst Ausnahmen zulassen. 

(6) Die akademischen Bezeichnungen und Titel 
dieses Gesetzes können auch in weiblicher Form 
verliehen w erden. 

Erster Abschnitt 

Hauptberufliches wissenschaftliches 
und künstlerisches Personal 

1. Kapitel 

Gemeinsame Vorschriften 

Art . 3 

Allgemeines 

(1) Eine hauptberufliche wissenschaftliche oder 
künstlerische Tätigkeit ist als ständige Aufgabe 
grundsätzlich Beamten zu übertragen. 

(2) 1 Für das beamtete wissenschaftliche und 
künstlerische Personal gelten die allgemeinen be
amtenrechtlichen Vorschriften, soweit dieses Ge
setz nichts anderes bestimmt. 2Professoren an 
Fachhochschulen können anwendungs b ezogene 
Entwicklungsvorhaben im Rahmen ihrer Dienst
aufgaben durchführen, soweit diese dem Bildungs
auftrag der Fachhochschule dienen und überwie
gend aus Drittmitteln finanziert sind. 

(3) Personen, die Lehrverpflichtungen wahrneh:
men, haben ihren . Erholungsurlaub in der 
unterrichts freien Zeit zu nehmen, es sei denn, daß 
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

Art. 4 

Dienstvorgesetzter 

(1) 1 Der Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst ist unmittelbarer Dienstvorgesetzter der 
Professoren . 2Er kann die Befugnisse als Dienstvor-
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gesetzter ganz oder teilweise den Leitern oder Vor
sitzenden von Leitungsgremien der Hochschulen 
übertragen. 

(2.) I Das Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst ist oberste Dienstbehörde des gesamten 
weiteren wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals. 2Die Vorschriften des Bayerischen Hoch
schulgesetzes (BayHSchG) über den unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten bleiben unberührt. 

Art. 5 

Lehrtä tigkei t 

(1) I Hochschullehrer bestimmen Gegenstand 
und Art ihrer Lehrveranstaltungen unter Berück
sichtigung der Prüfungs- und Studien ordnungen 
in eigener Verantwortung; die Verpflichtung der 
Hochschule zur Sicherstellung des Lehrangebots 
(Art. 73 Abs. 1 und 2 BayHSchG) bleibt unberührt. 
2Die Erfüllung der Lehrverpflichtung der Ober
assistenten, Oberingenieure, wissenschaftlichen 
und künstlerischen Assistenten, der wissenschaft
lichen und künstlerischen Mitarbeiter sowie der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben richtet sich 
nach den Anordnungen ihrer Vorgesetzten. 

(2) Alle wissenschaftlich oder künstlerisch Täti
gen haben nach Maßgabe näherer Regelungen zur 
Durchführung von Hochschulprüfungen und staat
lichen Prüfungen beizutragen. 

(3) I Der Umfang der dienstrechtlichen Lehrver
pflichtung des wissenschaftlichen und künstleri
schen Personals an Hochschulen (Regellehrver
pflichtung) kann unter Berücksichtigung der un
terschiedlichen Dienstverhältnisse durch Rechts
verordnung des Staatsministeriums für Wissen
schaft und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen festgelegt wer
den, in der die Zuständigkeit für Einzelermäßigun
gen auf die Hochschulen übertragen werden kann. 
2Bei der Festlegung der Regellehrverpflichtung ist 
der unterschiedliche Zeitaufwand für die Durch
führung der verschiedenen Arten von Lehrveran
staltungen zu berücksichtigen. 

Art. 6 

Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 

(1) Bei der Veröffentlichung von Forschungs
ergebnissen sind Mitarbeiter, die einen eigenen 
wissenschaftlichen ' oder wesentlichen sonstigen 
Beitrag geleistet haben, als Mitautoren zu nennen; 
soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen. 

(2) I Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Ar
beiten durch wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter bedarf der 'Genehmigung der Leitung 
der wissenschaftlichen Einrichtung oder Betriebs
einheit, wenn 

1. die Arbeit im Auftrag dieser wissenschaftlichen 
Einrichtung oder Betriebseinheit gefertigt wor
den ist oder 

2. die Arbeit als Arbeit gekennzeichnet ist, die aus 
dieser wissenschaftlichen Einrichtung oder Be
triebseinheit hervorgegangen ist, oder 

3. bei der Anfertigung der Arbeit noch nicht veröf
fentlichte Forschungen oder nicht veröffentlich
tes wissenschaftliches Material der wissen
schaftlichen Einrichtung oder Betriebseinheit 
verwendet wurden. 

2Satz 1 gilt für wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter, die nicht einer wissenschaftlichen Ein
richtung oder Betriebseinheit zugeordnet sind, 
sowie für Oberassistenten und Ob eringenieure , 
wissenschaftliche und künstlerische Assistenten 
entsprechend; die Genehmigung erteilt der Vor
gesetzte. 

Art. 7 

Beendigung der Dienstverhältnisse 

(1) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Errei
chens der Altersgrenze wird zum Ende des Seme
sters wirksam, in dem der Beamte die Altersgrenze 
erreicht. . 

(2) Beantragt ein Beamter seine Entlassung oder 
seine Versetzung in den Ruhestand, kann diese bis 
zur Beendigung des laufenden Semesters hinausge
schoben werden. 

Art. 8 

Nebentätigkeit 

(1) 1 Wissenschaftliche und künstlerische Ne
bentätigkeiten (Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 BayBG), die von 
Professoren entgeltlich ausgeübt werden, sind über 
den Leiter oder Vorsitzenden des Leitungsgre
miums dem Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst anzuzeigen. 2Gleiches gilt für die mit 
Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhän
genden selbständigen Gutachtertätigkeiten 
(Art. 74 Abs. 1 Nr. 5 BayBG). 3Eine Nebentätigkeit 
geringen Umfangs kann von der Anzeigepflicht 
ausgenommen werden. 4Das Nähere regelt das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen durch Rechtsverordnung. 

(2) 1 Für beamtetes wissenschaftliches und 
künstlerisches Personal erläßt das Staatsministe
rium für Wissenschaft und Kunst nach Anhörung 
der Hochschulen im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen die Vorschriften 
nach Art. 77 BayBG. 2In diesen Vorschriften kön
nen die in Art. 74 Abs. 1 Nrn . 4 und 5 aufgeführten 
genehmigungsfreien Nebentätigkeiten näher be
stimmt werden. 

2. Kapitel 

Professoren 

Art. 9 

Diensta ufga ben 

(1) IDie Professoren nehmen die ihrer Hoch
schule jeweils obliegenden Aufgaben in Wissen-
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schaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren 
Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienst
verhältnisses in eigener Verantwortung wahr; sie 
haben ihre Fächer angemessen zu vertreten. 2Die 
Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der 
Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus 
staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf An
trag des Professors zur Dienstaufgabe erklärt wer
den, wenn dies mit der Erfüllung seiner übrigen 
Aufgaben vereinbar ist. 3Professoren, die in klini
schen Einrichtungen tätig sind, werden in der 
Krankenversorgung nach den Anordnungen der 
Leitung der klinischen Einrichtung tätig. 

(2) 1 Die Professoren sind im Rahmen der für 
ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen ver
pflichtet, Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in 
allen Studiengängen abzuhalten. 2Sie haben im 
Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden 
Regelungen die zur Sicherstellung des Lehrange
bots gefaßten Beschlüsse der Hochschulorgane zu 
verwirklichen. 

(3) Zu den hauptberuflichen Aufgaben der Pro
fessoren gehören auch 

1. die Beteiligung an Aufgaben der Studienreform 
und Studienberatung, 

2. die Mitwirkung an der Verwaltung der Hoch
schule, 

3. die Mitwirkung an Prüfungen, 

4. die Wahrnehmung der Hochschule nach Art. 2 
Abs. 8 BayHSchG übertragener Aufgaben, 

5. die Erstattung von Dienstgutachten aus ihren 
Fächern einschließlich der hierfür erforderli
chen Untersuchungen ohne besondere Vergü
tung; hierunter sind insbesondere Gutachten zu 
verstehen, zu denen die Professoren auf Grund 
Gesetzes, Rechtsverordnung oder Anordnung 
des Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst verpflichtet sind, Gutachten gegenüber 
der eigenen Hochschule sowie Gutachten in Be
rufungsverfahren. 

(4) I Art und Umfang der von dem einzelnen Pro
fessor wahrzunehmenden Aufgaben richten sich 
unter Beachtung der Absätze 1 und 2 nach der Aus
gestaltung seines Dienstverhältnisses und der 
Funktionsbeschreibung seiner Stelle ; funktions
beschreibungen werden im Benehmen mit der 
Hochschule erstellt ... 2Die Festlegung muß unter 
dem Vorbehalt einer Uberprüfung in angemessenen 
Abständen stehen. 3Bei der Funktionsbeschrei
bung von Planstellen für Professoren der Besol
dungsgruppe C 4 ist insbesondere eine angemes
sene Breite der zu betreuenden Fächer vorzusehen 
(Lehrstuhl). 

Art. 10 

Stellung der Professoren 

(1) IDie Professoren werden in der Regel zu 
Beamten auf Lebenszeit ernannt. 2Die Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit setzt 
bei Bewerbern um Professorenstellen an Fach- ' 

hochschulen .sowie bei Bewerbern, die noch nicht 
mindestens drei Jahre hauptberuflich an einer 
Hochschule tätig waren, eine mindestens einein
halbjährigeTätigkeit als Professor im Beamtenver
hältnis auf Probe voraus; das Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst kann im Einverneh
men mit dem Staatsministerium der Finanzen Aus
nahmen zulassen. 

(2) Den Professoren stehen nach dem Eintritt in 
den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbunde
nen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltun
gen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu. 

(3) I Ein privatrechtliches Dienstverhältnis 
kann in Ausnahmefällen insbesondere dann be
gründet werden, wenn eine befristete Tätigkeit vor
gesehen ist ; bei befristeter Tätigkeit findet Art. 21a 
Abs. 3 entsprechende Anwendung. 2Professoren, 
die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
stehen, können die Amtsbezeichnung der entspre
chenden beamteten Professoren als Berufsbezeich
nung führen , solange das Dienstverhältnis dauert; 
scheiden sie wegen Alters oder Dienstunfähigkeit 
aus, dürfen sie die Bezeichnung "Professor" als 
akademische Würde führen ; Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

Art. 11 

Einstellungsvoraussetzungen 

(1) I Einstellungsvöraussetzungen für Professo
ren an Universitäten sind neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium in ande
ren als Fachhochschulstudiengängen, 

2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch 
Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung nach
gewiesen wird, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Ar
beit, die in der Regel durch die Qualität einer 
Promotion nachgewiesen wird, und 

4. darüber hinaus zusätzliche wissenschaftli'che 
Leistungen, die in der Regel durch eine Habilita
tion nachgewiesen werden; in Fächern, in denen 
eine Habilitation nicht üblich ist, bei Berufun
gen aus dem Ausland oder in Ausnahmefällen er
folgt der Nachweis durch gleichwertige wissen
schaftliche Leistungen, die auch in einer Tätig
keit außerhalb des Hochschulbereichs erbracht 
sein können. 

21m Bereich der Lehrerbildung soll von Fachdidak
tikern zusätzlich eine mindestens dreijährige Un
terrichtstätigkeit an Schulen nach dem Erwerb der 
Befähigung für ein Lehramt in dem jeweiligen Fach 
nachgewiesen werden; für Schulpädagogen, 
Grundschuldidaktiker und Sonderpädagogen gilt 
dies entsprechend. 31m Bereich der Medizin muß 
zusätzlich eine fachspezifische praktische Tätig
keit von mindestens dreijähriger Dauer nach Er
halt der Approbation nachgewiesen werden. 4Pro
fes so ren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tier
ärztlichen Aufgaben müssen zusätzlich die Aner
kennung als Gebietsarzt, Gebietszahnarzt oder 
Fachtierarzt nachweisen, soweit für das betreffende 
Fachgebiet im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 



332 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/1989 

(2) 1 Einstellungsvoraussetzungen für Professo
ren an Kunsthochschulen sowie an der Hochschule 
für' Fernsehen und Film sind neben den allge
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen minde
stens 

1. die in Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Vor
aussetzungen, 

2. je nach den Anforderungen der Stelle 

a) die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 genannten Voraus
setzungen oder 

b) besondere Befähigung zu künstlerischer Ar
beit 

und 
3. darüber hinaus je nach den Anforderungen der 

Stelle 

a) die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Voraus
setzungen oder 

b) zusätzliche künstlerische Leistungen. 

2 Sowei t es der Eigenart des Fachs und den Anforde
rungen der Stelle entspricht, kann bei Vorliegen 
eines besonderen dienstlichen Interesses abwei
chend von Satz 1 als Professor in anderen als wis
senschaftlichen Fächern auch eingestellt werden, 
wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der 
Praxis und pädagogische Eignung nachweist. 

(3) 1 Einstellungsvorausset~ungen für Professo
ren an Fachhochschulen und Professoren für Fach
hochschulstudiengänge an anderen Hochschulen 
sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Vor
aussetzungen mindestens 

1. die in Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Vor
aussetzungen, 

2. je nach den Anforderungen der Stelle 

a) die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 genannten Voraus
setzungen oder 

b) besondere Befähigung zu künstlerischer Ar
beit 

und 

3. darüber hinaus besondere Leistungen bei der 
Anwendung oder Entwicklung wissenschaftli
cher Erkenntnisse und Methoden in einer minde
stens fünf jährigen beruflichen Praxis, von der 
mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschul
bereichs ausgeübt worden sein müssen. 

2In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 
abweichend von Satz 1 Nr.3 auch eingestellt wer
den, wer die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Vor
aussetzungen erfüllt oder zusätzliche künstleri
sche Leistungen ·nachweist; in diesen Fällen soll 
eine mindestens dreijährige berufliche Praxis 
außerhalb des Hochschulbereichs nachgewiesen 
werden. 3Die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr.3 
müssen nach Abschluß des Hochschulstudiums er
worben sein und in einem Zusammenhang mit dem 
betreffenden Lehrfach stehen; Zeiten als Referen
dar, wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitar
beiter oder Hochschulassistent können insgesamt 
nur bis zu zwei Jahren angerechnet werden. 4S0-
weit es der Eigenart des Fachs und den Anforde-

rungen der Stelle entspricht, kann bei Vorliegen 
eines besonderen dienstlichen Interesses an der Ge
winnung des Bewerbers abweichend von den Sät
zen 1 bis 3 als Professor auch eingestellt werden, 
wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der 
Praxis und pädagogische Eignung nachweist; 
Art. 9 Abs.3 und Art.31 BayBG gelten entspre
chend. 

Art. 12 

Beamtenrechtliche Sonderregelungen 

(1) 1 Die allgemeinen beamtenrechtlichen Vor
schriften über die Laufbahnen, über die dienstliche 
Beurteilung mit Ausnahme der Probezeitbeurtei
lung und über den einstweiligen Ruhestand sind 
auf Professoren nicht anzuwenden. 2Die Vorschrif
ten über die Probezeit gelten nur in den Fällen des 
Art. 10 Abs. 1 Satz 2. 3Die Vorschriften über die 
Arbeitszeit der Beamten sind auf Professoren nicht 
anzuwenden; erfordert jedoch der Aufgaben
bereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmä
ßige oder planmäßige Anwesenheit, kann das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Fi
nanzen für bestimmte Beamtengruppen die Vor
schriften über die Arbeitszeit durch Rechtsverord
nung für anwendbar erklären. 4 Die Vorschriften 
über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmig
ten schuldhaften Fernbleibens vom Dienst sind 
anzuwenden. 5 Art . 80a und 86a BayBG finden ent
sprechende Anwendung. 

(2) 1 Professoren können nur mit ihrer Zustim
mung abgeordnet oder versetzt werden. 2Abord
nung und Versetzung in ein gleichwertiges Amt an 
einer anderen Hochschule sind auch ohne Zustim
mung des Professors zulässig, wenn die Hochschule 
oder die Hochschuleinrichtung, an der er tätig ist, 
aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zu
sammengeschlossen wird oder wenn die Studien
oder Fachrichtung, in der er tätig ist, ganz oder teil
weise aufgegeben oder an eine andere Hochschule 
verlegt wird; in diesen Fällen ist das Verfahren 
nach Art. 56 BayHSchG nicht anzuwenden; eine 
Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule oder 
Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von Pro
fessoren beschränkt sich in diesen Fällen auf eine 
Anhörung. 

(3) lZum Professor darf nicht ernannt werden, 
wer das 52. Lebensjahr bereits vollendet hat. 2Aus
nahmen in dringenden Fällen kann das Staatsmini
sterium für Wissenschaft und Kunst im Einverneh
men mit dem Staatsministerium der Finanzen zu
lassen. 

(4) Der Erholungsurlaub der Professoren ist 
durch die vorlesungsfreie Zeit abgegolten. 

Art. 13 

Doppeldienstverhältnis 

(1) Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst kann auf Antrag des Professors in Ausnah
mefällen im Einvernehmen mit dem Staatsministe
rium der Finanzen anordnen, daß das Beamtenver
hältnis eines in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
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oder Amtsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn 
tretenden Professors neben dem neuen Dienstver
hältnis bestehen bleibt, sofern sich der neue 
Dienstherr hiermit einverstanden erklärt. 

(2) 1 Die oberste Dienstbehörde eines Beamten, 
der in ein Beamtenverhältnis eines Professors eines 
anderen Dienstherrn tritt, kann auf dessen Antrag 
im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn die 
Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem 
neuen Dienstverhältnis anordnen; .im staatlichen 
Bereich bedarf es der Zustimmung des Staatsmini
steriums der Finanzen. 21st neuer Dienstherr der 
Freistaat Bayern, so vertritt ihn das Staatsministe
rium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen. 

(3) Bei Professoren ist für die Aufrechterhaltung 
des Beamtenverhältnisses als Professor die Zustim
mung der Hochschule erforderlich. 

Art. 14 

Akademische Würde "Professor" 

(1) 1 Die Professoren im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit können nach dem Ausscheiden aus der 
Hochschule die Bezeichnung "Professor" als aka
demische Würde führen. 2Die Führung kann vom 
Senat der Hochschule wegen Unwürdigkeit unter
sagt werden; die Entscheidung ist dem Staatsmini
sterium für Wissenschaft und Kunst mitzuteilen. 

(2) Professoren der Besoldungsgruppe C 4 sind 
befugt, den Titel "Ordinarius" zu führen, Professo
ren der Besoldungsgruppe C 3 an Universitäten 
den Titel "Extraordinarius". 

Art. 15 

Freistellung für Forschung 

(1) IFür die Dauer eines Semesters kann das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit der Hochschule Professoren an 
Universitäten zur Förderung ihrer dienstlichen 
Forschungstätigkeit von der Verpflichtung zur Ab
haltung von Lehrveranstaltungen unter Belassung 
ihrer Bezüge befreien. 2Eine Befreiung kann erfol-

• gen, wenn insbesondere 

1. der Professor seit der letzten Befreiung wenig
stens vier Jahre an einer Hochschule als Profes
sor gelehrt hat, 

2. durch eine Befreiung die vollständige und die 
ordnungsgemäße Durchführung der Lehre ein
schließlich der Prüfungen nicht beeinträchtigt 
wird, insbesondere im normalen Unterrichts
zyklus keine Unterbrechungen eintreten und 

3. die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten, ins
besondere von Doktoranden und Diplomanden, 
sichergestellt ist. 

(2) Muß für einen Professor wegen seiner Tätig
keit als Leiter, Mitglied des Leitungsgremiums, 
Prorektor, Vizepräsident oder Fachbereichsspre
cher oder aus dringenden Gründen der Forschung 
oder Lehre eine Befreiung nach Absatz 1 verscho
ben werden, kann die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 er
forderliche Mindestdauer der Lehrtätigkeit für die 
nächste Befreiung entsprechend abgekürzt wer
den. 

(3) I Soll ein Professor unter den Voraussetzun
gen des Absatzes 1 über ein Semester hinaus befreit 
oder eine Befreiung. über ein Semester hinaus ver
längert werden, ist das Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen erforderlich. 
2Dasselbe gilt, wenn in Ausnahmefällen die nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 erforderliche Mindestdauer 
der Lehrtätigkeit verkürzt werden soll. 

(4) Im Antrag auf Befreiung von der Verpflich
tung zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen ist 
das Forschungsvorhaben näher zu beschreiben. 

(5) 1 Professoren, die in der Lehrerbildung tätig 
sind und die Befähigung für ein Lehramt besitzen, 
kann das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst im Einvernehmen mit der Hochschule für 
die Dauer eines Schulhalbjahres oder Schuljahres 
für eine Tätigkeit in der Schule von der Verpflich
tung zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen un
ter Belassung ihrer Bezüge ganz oder teilweise be
freien. 2Die Absätze 1 bis 4 finden mit der Maßgabe 
Anwendung, daß der Professor bei einer Befreiung 
für ein Schuljahr seit der letzten Befreiung zur För
derung dienstlicher Forschungstätigkeit oder für 
eine Tätigkeit in der Schule wenigstens acht Jahre 
an einer Hochschule als Professor gelehrt haben 
muß. 

Art. 16 

Freistellung für künstlerische Entwicklungs
vorhaben 

(1) IProfessoren an Kunsthochschulen und an 
der Hochschule für Fernsehen und Film kann das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit der Hochschule für die Dauer 
eines Semesters zur Förderung künstlerischer Ent
wicklungsvorhaben von der Verpflichtung zur Ab
haltung von Lehrveranstaltungen unter Belassung 
ihrer Bezüge befreien. 2Eine Befreiung kann erfol
gen, wenn insbesondere 

1. die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 1 und 2 erfüllt sind und 

2. die Betreuung künstlerischer Arbeiten der Stu
denten sichergestellt ist . 

3 Art. 15 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 

(2) Für Professoren in wissenschaftlichen Fä
chern an Kunsthochschulen und an der Hochschule 
für Fernsehen und Film finden an Stelle des Absat
zes 1 die Regelungen des Art . 15 Anwendung. 

Art . 17 

Freistellung für praxisbezogene Tätigkeit 

(1) IProfessoren an Fachhochschulen kann das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit der Hochschule für die Dauer 
eines Semesters für eine ihrer Fortbildung dienli
che praxis bezogene Ta tigkei t von der Verpflich tung 
zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen unter Be
lassung ihrer Bezüge befreien. 2Die Befreiung kann 
auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen auch 
für die Dauer eines halben Semesters gewährt wer
den, wenn die Voraussetzung nach Satz 3 Nr. 3 in 
der Hochschule nur in dieser Weise erfüllt werden 
kann; die in Satz 3 Nr.2 festgelegte Mindestdauer 
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der Lehrtähgkeit verringert sich in diesem Fall 
wenigstens auf zwei Jahre. 3Eine Befreiung kann 
erfolgen, wenn insbesondere 

1. ein Fach in folge des Förtschritts der Wissen
schaft und der Entwicklung der Berufspraxis 
einem raschen inhaltlichen Wandel unterliegt, 

2. der Professor seit der letzten Befreiung wenig
stens vier Jahre an einer Hochschule als Profes
sor gelehrt hat und 

3. die Voraussetzungen des Art. 15 Abs.1 Satz 2 
Nr.2 erfüllt sind und die Betreuung der Studien
abschlußarbeiten sichergestellt ist. 

4 Art. 15 Abs. 2 bis 4 gelten el1tsprechend. 5 Sollte es 
im Einzelfall trotzdem nicht möglich sein, ein hal
bes Freisemester zu nehmen, hat das Staatsmini
sterium für Wissenschaft und Kunst im Benehmen 
mit der Hochschule eine angemessene Regelung zu 
treffen. 

(2) 1 Wird für die während der Befreiung im Rah
men eines Dienstverhältnisses ausgeübte Tätigkeit 
eine Vergütung gewährt, sollen die Bezüge des Pro
fessors insoweit gekürzt werden, als die im Rahmen 
dieses Dienstverhältnisses gewährten geldwerten 
Leistungen die Hälfte seiner Bezüge übersteigen; 
im Fall der Befreiung für ein halbes Semester tritt 
an die Stelle der Hälfte ein Viertel der Bezüge. 2Von 
Arbeitgebern der öffentlichen Hand gewährte Ver
gütungen sind voll anzurechnen. 

3. Kapitel 

Wissenschaftliche und künstlerische 
Assistenten, Oberassistenten und 

Oberingenieure 

Art. 18 

Dienstaufgaben wissenschaftlicher 
und künstlerischer Assistenten 

(1) 1 Der wissenschaftliche Assistent hat wissen
schaftliche Dienstleistungen in Forschung und 
Lehre zu erbringen, die auch dem Erwerb einer 
weiteren wissenschaftlichen Qualifikation förder
lich sind. 2Entsprechend seinem Fähigkeits- und 
Leistungsstand ist ihm ausreichend Zeit zu eigener 
wissenschaftlicher Arbeit zu geben. 3 Zu seinen wis
senschaftlichen Dienstleistungen gehört es auch, 
den Studenten Fachwissen und praktische Fertig
keiten zu vermitteln und sie in der Anwendungwis
senschaftlicher Methoden zu unterweisen. 4 Im Be
reich der klinischen Medizin gehören zu den wis-

, sensehaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten 
in der Krankenversorgung; ·für den Bereich der 
Tiermedizin gilt dies sinngemäß. 

(2) Der wissenschaftliche Assistent ist einem 
Professor zugeordnet und nimmt seine Aufgaben 
unter dessen fachlicher Verantwortung wahr. 

(3) Für künstlerische Assistenten gelten Absatz 1 
Sätze 1 bis 3 und Absatz 2 entsprechend. 

Art. 19 

Dienstrechtliche Stellung 
wissenschaftlicher und künstlerischer 

Assistenten 

(1) 1 Wissenschaftliche Assistenten werden für 
die Dauer von drei Jahren zu Beamten auf Zeit er
nannt. 2Das Beamtenverhältnis des wissenschaftli
chen Assistenten soll mit dessen Zustimmung 
spätestens vier Monate vor seinem Ablauf um wei
tere drei Jahre ·verlängert werden, wenn er die wei
tere wissenschaftliche Qualifikation erworben hat 
oder zu erwarten ist, daß er sie in dieser Zeit erwer
ben wird. 31m Bereich der Medizin soll das Beam
tenverhältnis, das nach Satz 2 um drei Jahre ver
längert worden ist, unter den gleichen Vorausset
zungen um weitere vier Jahre verlängert werden. 
4Eine weitere Verläng~rung ist, abgesehen von den 
Fällen des Art. 21a Abs. 2 nicht zulässig; dies gilt 
auch für eine erneute Einstellung als wissenschaft
licher Assistent; ein Eintritt in den Ruhestand mit 
Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. 5Wird ein 
Beamter auf Lebenszeit mit Zustimmung seines 
Dienstherrn zum wissenschaftlichen Assistenten 
ernannt, gilt er für die Dauer seines Dienstverhält
nisses als wissenschaftlicher Assistent unter Fort
fall der Leistungen seines Dienstherrn als beur
laubt. 

(2) 1 Für wissenschaftliche Assistenten kann, ins
besondere wenn die allgemeinen beamtenrechtli
chen Voraussetzungen nicht vorliegen, auch ein be
fristetes Angestelltenverhältnis begründet werden; 
in klinischen Einrichtungen ist es auf Antrag des 
Assistenten zu begründen. 2In diesem Fall gilt Ab
satz 1 entsprechend. 3 Auch mehrere Beamten- und 
Angestelltenverhältnisse dürfen die Höchstdauer 
der Beschäftigung nach Absatz 1 nicht überschrei
ten. 

(3) Für künstlerische Assisten ten gel ten Absa tz 1 
Sätze 1, 2,4 und 5 sowie Absatz 2 entsprechend. 

Art. 20 

Einstellungsvoraussetzungen 
für wissenschaftliche und künstlerische 

Assistenten 

(1) 1 Zum wissertschaftlichen Assistenten im Be
amtenverhältnis auf Zeit kann ernannt werden, 
wer 

1. die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfüllt, 

2. ein abgeschlossenes Hochschulstudium in ande
ren als Fachhochschulstudiengängen in dem 
Fach, in dem die Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Assistent ausgeübt we~den soll, nachweist und 

3. eine Promotion nachweist. 

2 An Stelle der Promotion genügt es, daß der Bewer
ber eine qualifizierte Diplomhauptprüfung für In
genieure oder eine qualifizierte Zweite Staatsprü
fung für eine Laufbahn des höheren Dienstes oder 
die Erste und Zweite Staatsprüfung für das Lehr
amt an Volksschulen, an Grundschulen, an Haupt
schulen oder an Realschulen mit mindestens gutem 
Erfolg abgelegt hat. 31m Fach katholische Theolo
gie genügt an Stelle der Promotion die erfolgreiche 
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Ablegung des Pfarrexamens nach der Rahmenord
nung für die Priesterbildung oder der Zweiten 
Dienstprüfung nach dem Rahmenstatut für Pasto
ralreferenten, im Fach evangelische Theologie die 
erfolgreiche Ablegung der Theologischen Anstel
lungsprüfung. 4Ausnahmen von Satz 1 Nr. 3 und 
Satz 2 kann das Staatsministerium für Wissen
schaft und Kunst aus dringenden dienstlichen 
Gründen auf Antrag der Hochschule zulassen. 5In 
den akademischen Heilberufen ist neben der Pro
motion eine qualifizierte, das Studium oder die 
Ausbildung abschließende Staatsprüfung erforder
lich. 6 Soweit im Bereich der Medizin heilkundliche 
Tätigkeiten ausgeübt werden, bedarf es auch der 
Approbation oder einer Erlaubnis zur vorüberge
henden Ausübung des Berufs. 

(2) Für die Einstellung wissenschaftlicher Assi
stenten in einem befristeten Angestelltenverhältnis 
gelten Absatz 1 ~atz 1 Nm. 2 und 3 sowie die Sätze 2 
bis6 entsprechend. . 

(3) Für die Einstellung künstlerischer Assisten
ten gelten Absatz 1 Satz 1 Nm. 1 und 2 entspre
chend. 

Art. 21 

Oberassistenten und Oberingenieure 

(1) IDie Oberassistenten und Oberingenieure 
haben auf Anordnung Lehrveranstaltungen abzu
halten, die sie selbständig durchführen, und wis
senschaftliche Dienstleistungen zu erbringen. 2Die 
mit ihrer Lehrbefugnis verbundenen Rechte blei
ben unberührt. 3 Art. 18 Abs. 1 Sätze 3 und 4 und 
Abs. 2 gelten entsprechend. 

(2) lOberassistenten werden für die Dauer von 
vier Jahren, Oberassistenten im Bereich der Medi
zin und Oberingenieure werden für die Dauer von 
sechs Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. 2Hat der 
Oberassistent oder Oberingenieur ein Dienstver
hältnis als wissenschaftlicher Assistent vor Ablauf 
der in Art. 19 Abs .1 Sätze 1 bis 3 festgelegten Zeiten 

. beendet, wird die Dauer seines Dienstverhältnisses 
als Oberassistent oder . Oberingenieur entspre
chend verlängert. 3 Art. 19 Abs. 1 Satz 4 gilt entspre
chend. 

(3) lZum Oberassistenten im Beamtenverhältnis 
auf Zeit kann ernannt werden, wer die in Art. 20 
Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt 
und die Lehrbefähigung besitzt. 2Art. 20 Abs. 1 
Sätze 5 und 6 gelten für Oberassistenten in den aka
demischen Heilberufen entsprechend. 3Zum Ober
ingenieur im Beamtenverhältnis auf Zeit kann er
nannt werden, wer die Voraussetzungen des Art. 20 
Abs. 1 Satz 1 Nm. 1 und 2 erfüllt und eine qualifi
zierte Promotion oder eine qualifizierte Zweite 
Staatsprüfung für eine Laufbahn des höheren 
Dienstes nachweist und nach dem Erwerb der 
vorgenannten Einstellungsvoraussetzungen in 
der Regel eine mindestens zweijährige praktische 
Tätigkeit in dem einschlägigen Fach außerhalb 
des Hochschulbereichs hauptberuflich ausgeübt 
hat. 

(4) lOberassistenten und Oberingenieure kön
nen, insbesondere wenn die allgemeinen beamten
'rechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, auch 
in einem befristeten Angestelltenverhältnis be-

schäftigt werden; in klinischen Einrichtungen ist 
auf Antrag ein Angestelltenverhältnis zu begrün
den. 2In diesem Fall gelten die Absätze 1 bis 3 ent
sprechend. 3 Auch mehrere Beamten- und Ange
stelltenverhältnisse dürfen die Höchstdauer der 
Beschäftigung nach Absatz 2 nicht überschreiten. 

Art.21a 

Sonderregelungen 

(1) Auf Oberassistenten, Oberingenieure sowie 
wissenschaftliche und künstlerische Assistenten 
findet Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Anwendung; im übri
gen gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes be
stimmt, die Vorschriften für Beamte auf Lebenszeit 
entsprechend. 

(2) 1 Das Beamtenverhältnis auf Zeit von Ober
assistenten, Oberingenieuren sowie wissenschaftli
chen_ und künstlerischen Assistenten ist, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf An
trag des Beamten in dem Umfang zu verlängern, in 
dem er nach Art. 80a und 86a BayBG beurlaubt 
worden ist; die Verlängerung darf die Dauer von 
zwei Jahren nicht überschreiten. 2Satz 1 gilt auch 
für Zeiten einer Beurlaubung für eine wissen
schaftliche Tätigkeit oder eine wissenschaftliche 
oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung im 
Ausland, für Zeiten eines Erziehungsurlaubs nach 
Art. 88 Nr. 2 BayBG, §§ 13a bis 13dderUrlaubsver
ordnung und Zeiten eines Beschäftigungsverbots 
nach den §§ 2, 3, 4 und 9 der Verordnung über den 
Mutterschutz von Beamtinnen, soweit eine Be
schäftigung nicht erfolgt ist, sowie für Zeiten des 
Grundwehr- und Zivildienstes. 3Das Beamtenver
hältnis kann für die Frauenbeauftragte der Hoch
schule um die Zeit verlängert werden, in der sie die 
Tätigkeit als Frauenbeauftragte ausübt. 4Eine Ver
längerung nach den Sätzen 1 bis 3 darf insgesamt 
die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. 
5Wird zum Zeitpunkt des Ablaufs der Dreijahres
frist noch das Amt der Frauenbeauftragten der 
Hochschule ausgeübt, so verlängert sich die Drei
jahresfrist bis zum Ende der laufenden Amtszeit als 
Frauenbeauftragte. 6Eine einmalige Wiederwahl 
zur Frauenbeauftragten ist möglich. 

(3) Soweit für Oberassistenten, Oberingenieure 
oder für wissenschaftliche und künstlerische Assi
stenten ein befristetes Angestelltenverhältnis be
gründet worden ist, gilt Absatz 2 außer in den in 
Art. 80a BayBG geregelten Fällen der Beurlaubung 
entsprechend. 

4. Kapitel 

Wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter 

Art. 22 

Dienstaufgaben 

(1) 1 Wissenschaftliche Mitarbeiter sind die den 
Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrich
tungen oder den Betriebseinheiten zugeordneten 
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Beamten und Angestellten, denen wissenschaftli
che Dienstleistungen obliegen. 2ZU den wissen
schaftlichen Dienstleistungen gehört neben der 
Mitwirkung an Forschung und Verwaltung und der 
Betreuung technisch-wissenschaftlicher Einrich
tungen auch, den Studenten Fachwissen und prak
tische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der An
wendung wissenschaftlicher Methoden zu unter
weisen, soweit dies zur Gewährleistung des erfor
derlichen Lehrangebots notwendig ist. 31m Bereich 
der klinischen Medizin gehören zu den wissen
schaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in 
der Krankenversorgung; für den Bereich der Tier
medizin gilt dies sinngemäß. 

(2) Für künstlerische Mitarbeiter gelten Absatz 1 
Sätze 1 und 2 entsprechend. 

Art. 23 

Dienstrechtliche Stellung 

(1) 1 Beamtete wissenschaftliche Mitarbeiter an 
Universitäten werden zu Beamten der Laufbahn 
des Akademischen Rats ernannt. 2Sie sind Beamte 
auf Probe oder Beamte auf Lebenszeit. 

(2) 1 Wissenschaftliche und künstlerische Mit
arbeiter können, insbesondere wenn die allgemei
nen beamtenrechtlichen Voraussetzuungen nicht 
vorliegen, auch in einem Angestelltenverhältnis be
schäftigt werden. 2Ein Angestelltenverhältnis 
kann ferner begründet werden, wenn eine befri
stete Tätigkeit oder eine Tätigkeit in der Kranken
versorgung vorgesehen ist. 

(3) 1 Wissenschaftliche oder künstlerische Mit
arbeiter werden nach Anordnung der Leitung der 
Einrichtung tätig, der sie zugeordnet sind; bei Zu
ordnung zum Fachbereich hat diese Befugnis der 
Fachbereichssprecher. 2 Die Anordnungsbefugnis 
kann innerhalb der Einrichtung oder des Fach
bereichs auch an einen Professor übertragen wer
den. 

Art. 24 

Einstell ungsvora ussetzungen 

(1) lZum Akademischen Rat im Beamtenver
hältnis auf Probe oder auf Lebenszeit kann ernannt 
werden, wer 

1. die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfüllt, 

2. ein abgeschlossenes Hochschulstudium in ande
ren als Fachhochschulstudiengängen in dem 
Fach nachweist, in dem die Tätigkeit als Akade
mischer Rat ausgeübt werden soll, 

3. in dem entsprechenden Fach den Doktorgrad er
worben oder eine Zweite Staatsprüfung mit Er
folg abgelegt hat und 

4. nach dem Erwerb dieses Doktorgrades oder 
nach der Zweiten Staatsprüfung in der Regel 
eine mindestens zweijährige wissenschaftliche 
oder praktische Tätigkeit im einschlägigen Fach 
hauptberuflich ausgeübt hat; im Bereich der 
Lehrerbildung soll von Fachdidaktikem eine 
mindestens dreijährige Unterrichtstätigkeit an 
Schulen nach dem Erwerb der Befähigung für 

ein Lehramt in dem jeweiligen Fach nachgewie
sen werden; für Schulpädagogen, Grundschul
didaktiker und Sonderpädagogen gilt Halbsatz 2 
entsprechend . . 

2 An Stelle der Promotion genügt es, daß der Bewer
ber die Diplomhauptprüfung für Ingenieure abge
legt hat, wenn technisch-wissenschaftliche Ein
richtungen zu betreuen sind. 3 Art. 20 Abs. 1 Satz 3 
gilt entsprechend. 4Das Staatsministerium fürWis
senschaft und Kunst kann auf Antrag der Hoch
schule aus dringenden dienstlichen Gründen wei
tere Ausnahmen von dem in Satz 1 Nr. 3 genannten 
Erfordernis zulassen, wenn eine hauptberufliche 
Tätigkeit gemäß Satz 1 Nr.4 nach Abschluß des 
Hochschulstudiums mindestens drei Jahre aus
geübt worden ist. 

(2) 1 Für die Einstellung wissenschaftlicher und 
künstlerischer Mitarbeiter im Angestelltenverhält
nis gelten Absatz 1 Satz 1 Nm. 2 bis 4 und Sätze 2 
bis 4; bei befristeter Tätigkeit kann von den in 
Absatz 1 Satz 1 Nm. 3 und 4 genannten Vorausset
zungen abgesehen werden. 2Die Einstellung künst
lerischer Mitarbeiter setzt in der Regel ein abge
schlossenes Hochschulstudium gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 voraus. 

Art. 25 

Wissenschaftliche Hilfskräfte 
und wissenschaftliche Mitarbeiter 

~ 1) 1 Die Tätigkei t wissenschaftlicher Hilfskräfte 
und Mitarbeiter im Rahmen des Art. 22 Abs. 1 dient 
auch einer Ergänzung ihrer wissenschaftlichen 
Ausbildung und soll eine Beurteilung ihrer Eig
nung als wissen·schaftlicher Nachwuchs zulassen. 
21m Rahmen ihrer Dienstaufgaben kann ihnen in 
angemessenem Umfang Gelegenheit zur Vorberei
tung einer Promotion gegeben werden. 3Ihre Be
schäftigung ist nur in einem befristeten Angestell
tenverhältnis zulässig; sie setzt ein abgeschlosse- . 
nes Hochschulstudium gemäß Art . 24 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 voraus. 4 Wissenschaftliche Hilfskräfte führen 
die Bezeichnung "wissenschaftliche Mi tarbei ter" . 
5Für die Beschäftigung künstlerischer Hilfskräfte 
gelten die Sätze 1 bis 4 mit der Maßgabe entspre
chend, daß die künstlerischen Hilfskräfte die 
Bezeichnung "künstlerische Mitarbeiter" führen. 

(2) Soweit keine einschlägigen tarifvertragli
chen Regelungen bestehen, gilt Art. 21a Abs. 2 ent
sprechend. 

(3) Art. 23 Abs. 3 findet Anwendung. 

Art. 26 

Personal mit ärztlichen Aufgaben 

Hauptberuflich an der Hochschule tätige Per
sonen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tier
ärztlichen Aufgaben, die nicht Professoren, wis
senschaftliche Assistenten oder Oberassistenten 
sind, sind wissenschaftlichen Mitarbeitern gleich
gestellt. 
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5. Kapitel 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

Art. 27 

(1) 1 Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind die 
Beamten und Angestellten, denen überwiegend die 
Aufgabe obliegt, den Studenten Fachwissen, prak
tische Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, 
ohne daß hierfür die Einstellungsvoraussetzungen 
für Professoren erforderlich sind. 2Lehrkräften für 
besondere Aufgaben kann auch die Aufgabe über
tragen werden, die Studenten in der Anwendung 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Methoden 
zu unterweisen und in Forschung und Verwaltung 
mitzuwirken. 

(2) 1 Lehrkräfte für besondere Aufgaben müssen 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
den Aufgaben der Hochschule entsprechen. 21m Be
reich der Lehrerbildung soll von Fachdidaktikern 
eine mindestens dreijährige Unterrichtstätigkeit 
an Schulen nach dem Erwerb der Befähigung für 
ein Lehramt in dem jeweiligen Fach nachgewiesen 
werden; für Schulpädagogen, Grundschuldidakti
ker und Sonderpädagogen gilt dies entsprechend. 
3Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst kann im Einvernehmen mit dem Staatsmini
sterium der Finanzen durch Rechtsverordnung die 
Einstellungsvoraussetzungen nach Satz 1 näher 
bestimmen. 

(3) 1 Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden 
zu Beamten der Laufbahnen des Studienrats im 
Hochschuldienst . oder des Fachlehrers ernannt. 
2Lehrkräfte für besondere Aufgaben können auch 
in einem Angestelltenverhältnis, das befristet 
werden kann, beschäftigt werden, insbesondere, 
wenn 

1. die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen nicht vorliegen, 

2. sie als Lektoren tätig werden. 

3Die Beschäftigungsdauer von Lektoren darf fünf 
Jahre nicht überschreiten. 

(4) Art. 23 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Zweiter Abschnitt 

Nebenberuflich wissenschaftlich 
und künstlerisch Tätige 

1. Kapitel 

Honorarprofessoren 

Art. 28 

Bestellung 

(1) 1 Z um Honorarprofessor einer Uni versi tä t 
oder Kunsthochschule kann bestellt werden, wer 
zur Lehrtätigkeit und wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Tätigkeit geeignet ist,nach seinen 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen 
den Anforderungen entspricht, die an Professoren 
dieser Hochschulen gestellt werden, und durch 
seine Bestellung einen wesentlichen Beitrag zur Er
gänzung des Lehrangebots erwarten läßt. 2Zum 
Honorarprofessor kann nicht bestellt werden, wer 
als noch nicht entpflichteter oder im Ruhestand 
befindlicher Hochschunehrer einer staatlichen 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
angehört oder eine vergleichbare Rechtsstellung 
innehat. 

(2) lZum Honorarprofessor einer Fachhoch
schule kann bestellt werden, wer durch mehrjäh
rige Erfahrungen in der Lehre zu einer dem Bil
dungsauftrag der Fachhochschule entsprechenden 
Tätigkeit in der Lehre und bei der Durchführung 
anwendungsbezogener Entwicklungsvorhaben ge
eignet ist, nach seinen fachlichen Leistungen den 
Anforderungen entspricht, die an Professoren die
ser Hochschulen gestellt werden, und durch seine 
Bestellun'g einen wesentlichen Beitrag zur Ergän
zung des Lehrangebots erwarten läßt. 2Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) 1 Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag der 
Hochschule durch das Staatsministerium für Wis
senschaft und Kunst. 2Dem Vorschlag der Hoch
schule muß eine Würdigung der fachlichen , päd
agogischen und persönlichen Eignung des Vorge
schlagenen beigefügt sein. 3Hierfür sollen Gutach
ten von Professoren des betreffenden Fachs an an
deren Hochschulen eingeholt werden. 4Diese Gut
achten sind dem Vorschlag beizufügen. 

(4) Honorarprofessoren haben, soweit sie nicht 
Beamte des Freistaates Bayern sind, bei der Bestel
lung folgendes Gelöbnis zu leisten: 

"Ich gelobe Treue dem Grundgesetz für die Bundes
republik Deutschland und der Verfassung des Frei
staates Bayern. " 

Art. 29 

Rechtswirkungen der Bestellung 

(1) 1 Mit der Bestellung wird der Honorarprofes
sor Mitglied der Hochschule. 2Eine Begründung 
eines Dienstverhältnisses ist mit der Bestellung 
nicht verbunden; die Bestellung begründet keinen 
Anspruch auf Dienst- und Versorgungsbezüge und 
keine Anwartschaft auf Bestellung zum Professor. 

(2) 1 Die Honorarprofessoren sind berechtigt, im 
Rahmen der verfügbaren Räume und Ausstattung 
in ihrem Fachgebiet Lehrveranstaltungen zu hal
ten; sie haben ihre Lehrtätigkeit an den Erforder
nissen des Fachs sowie an den Prüfungs- und Stu
dienordnungen auszurichten. 2Den Honorarpro
fessoren wird für Lehrveranstaltungen, die zur 
Vollständigkeit des Lehrangebots erforderlich 
sind, eine Lehrvergütung gewährt; das Staatsmini
sterium für Wissenschaft und Kunst erläßt im Ein
vernehmen mit dem Staatsministerium der Finan
zen Bestimmungen über die Gewährung und Be
messung der Lehrvergüt~ng . 

(3) § 68 des Beamtenversorgungsgesetzes findet 
sinngemäß Anwendung. 
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Art. 30 

Erlöschen, Widerruf und Rücknahme 
der Bestellung 

(1) Die Bestellung zum Honorarprofessor er
lischt 

1. durch Bestellung zum Honorarprofessor oder 
mit dem Erwerb einer vergleichbaren Rechts
stellung an einer anderen Hochschule, 

2. durch Bestellung zum Privatdozenten oder Uni
versitätsprofessor oder mit dem Erwerb einer 
vergleichbaren Rechtsstellung an einer Hoch
schule, 

3. durch schriftlichen Verzicht, der gegenüber dem 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
zu erklären ist, 

4. wenn der Honorarprofessor im ordentlichen 
Strafverfahren durch das Urteil eines deutschen 
Gerichts im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
zu einer Strafe verurteilt wird, die bei Beamten 
den Verlust der Beamtenrechte nach sich zieht; 
Art. 48 und 49 BayBG gelten hierbei entspre
chend. 

(2) DasStaatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst kann im Benehmen mit der Hochschule die 
Bestellung zum Honorarprofessor widerrufen, 
wenn . 

1. er vor Vollendung des 62. Lebensjahres aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, zwei Jahre 
keine Lehrtätigkeit mehr ausgeübt hat, 

2. er eine Handlung begeht, die bei einem Beamten 
eine Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte, die 
nur im förmlichen Disziplinarverfahren ver
hängt werden kann, 

3. die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 5 nicht vor
liegen. 

(3) Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst kann im Benehmen mit der Hochschule die 
Bestellung zum Honorarprofessor zurücknehmen, 
wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten 
die Rücknahme der Ernennung zum Beamten 
rechtfertigen würde (Art. 15 BayBG). 

(4) Mit -Erlöschen, Widerruf oder Rücknahme 
der Bestellung zum Honorarprofessor erlischt auch 
die Befugnis zur Führung der Bezeichnung "Hono
rarprofessor" . 

2. Kapitel 

Privatdozenten, 
außerplanmäßige Professoren 

Art. 31 

Erteilung der Lehrbefugnis 

(1) 1 Unter den Voraussetzungen des Art . 92 
BayHSchG kann auf Antrag der Hochschule vom 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die 

Lehrbefugnis erteilt werden; dies gilt nicht für 
Inhaber der Lehrbefähigung, die Universitätspro
fessor oder Hochschulassistent des Fachgebiets ih
rer Lehrbefähigung sind. 2Art. 28 Abs. 4 gilt ent
sprechend. 

(2) Mit der Erteilung der Lehrbefugnis ist das 
Recht zur Führung der Bezeichnung "Privat
dozent" verbunden. 

(3) 1 Der Privatdozent ist Mitglied der Hoch
schule. 2Art. 29 Abs.1 Satz 2 sowie Abs. 2 und 3 gel
ten entsprechend. 

(4) Die Forschungseinrichtungen der Hoch
schule sollen den Privatdozenten im Rahmen des 
Möglichen zugänglich gemacht werden. 

Art. 32 

Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" 

(1) Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst kann auf Antrag der Hochschule einem Pri
vatdozenten nach mindestens sechsjähriger Tätig
keit als Privatdozent einschließlich einer Tätigkeit 
als habilitierter Hochschulassistent die Bezeich
nung "außerplanmäßiger Professor" verleihen, 
wenn er sich in Lehre und Forschung bewährt hat 
und den Anforderungen en,tspricht, die an Inhaber 
von Stellen für Professoren gestellt werden. 

(2) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissen
schaftlicher Leistungen kann die Sechsjahres
frist des Absatzes 1 bis auf vier Jahre abgekürzt 
werden. 

(3) Die Verleihung der Bezeichnung "außerplan
mäßiger Professor" verändert die rechtliche Stel
lung des Privatdozenten nicht. 

Art. 33 

Erlöschen, Widerruf und Rücknahme 
der Lehrbefugnis 

(1) Die Lehrbefugnis erlischt 

1. durch Bestellung zum Privatdozenten oder mit 
dem Erwerb einer vergleichbaren Rechtsstel
lung an einer anderen Hochschule, 

2. durch Bestellung zum Universitätsprofessor 
oder Honorarprofessor oder mit dem Erwerb 
einer vergleichbaren Rechtsstellung an einer 
Hochschule, 

3. aus den in Art. 30 Abs. 1 Nm. 3 und 4 genannten 
Gründen. 

(2) lDie Lehrbefugnis soll im Benehmen mit der 
Hochschule widerrufen werden, wenn der Privat
dozent vor Vollendung des 62. Lebensjahres länger 
als ein Studienjahr keine Lehrtätigkeit ausübt. 
2Dies gilt nicht, wenn die Lehrtätigkeit für Zeiten 
eines Erziehungsurlaubs, eines Beschäftigungsver
bots nach den Vorschriften über den Mutterschutz 
oder eines Grundwehr- oder Zivildienstes nicht 
ausgeübt wurde. 
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(3) Die Lehrbefugnis kann im Benehmen mit der 
Hochschule widerrufen oder zurückgenommen 
werden, wenn die in Art. 30 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 so
wie Abs. 3 genannten Voraussetzungen vorliegen. 

(4) Mit Erlöschen, Widerruf oder Rücknahme 
der Lehrbefugnis erlischt auch die Befugnis zur 
Führung der Bezeichnung "Privatdozent" oder 
"außerplanmäßiger Professor" . 

3. Kapitel 

Lehrbeauftragte 

Art. 34 

Aufgaben 

lZur Ergänzung des Lehrangebots können Lehr
aufträge erteilt werden. 2An Kunsthochschulen 
können Lehraufträge auch zur Sicherstellung des 
Lehrangebots in einem Fach erteilt werden. 3Die 
Lehrbeauftragten nehmen die ihnen übertragenen 
Aufgaben selbständig wahr; Art. 5 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 gelten entsprechend. 

Art. 35 

Bestellung 

(1) ILehrbeauftragte werden für bestimmte 
Zeit, in der Regel zunächst für ein Semester, durch 
die Hochschule bestellt; sie stehen in einem öffent
lich-rechtlichen Rechtsverhältnis zum Freistaat 
Bayern. 2Der Lehrauftrag ist von der Hochschule 
im einzelnen festzulegen . 3Ein Lehrauftrag ist zu 
vergüten ; dies gilt nicht , wenn der Lehrbeauftragte 
von sich aus auf eine Vergütung verzichtet oder 
wenn die durch den Lehrauftrag entstehende Bela
stung bei der Bemessung der Dienstaufgaben eines 
hauptberuflich im öffentlichen Dienst Tätigen ent
sprechend berücksichtigt wird. 

(2) I Lehrbeauftragte sollen mindestens die Vor
aussetzungen des Art. 11 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2, 
ferner im Bereich der Medizin die Voraussetzungen 
des Art. 11 Abs. 1 Sätze 3 und 4 erfüllen; im Bereich 
der Fachhochschulen -ist eine mindestens dreijäh
rige berufliche Praxis, auf die Referendarzeiten bis 
zu einem Jahr angerechnet werden können, erfor
derlich. 21m Bereich der Lehrerbildung soll von 
Fachdidaktikern zusätzlich eine mindestens drei
jährige Unterrichtstätigkeit an Schulen nach dem 
Erwerb der Befähigung für ein Lehramt in dem je
weiligen Fach nachgewiesen werden ; für Schul
pädagogeI:l, Grundschuldidaktiker und Sonder
pädagogen gilt dies entsprechend. 

(3) Personen, die bereits auf Grund eines Dienst
verhältnisses zu einer Lehrtätigkeit an einer Hoch
schule yerpflichtet sind oder verpflichtet werden 
können, können an dieser Hochschule Lehrauf
träge nur für Lehrveranstaltungen erhalten, die 
nicht zu ihren Dienstobliegenheiten zählen. 

(4) Die Beschäftigung von Lehrbeauftragten in 
den theologischen Fachbereichen und in den Fä
chern Theologie, Religionspädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts der Universitäten kann 
im Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 3 § 2 
des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl sowie des 
Art. 2 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 3 bis 5 des Vertrags mit 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
erst dann erfolgen, wenn das Staatsministerium 
für Wtsserischaft und Kunst der Hochschule 
schriftlich mitgeteilt hat, daß keine Einwendungen 
erhoben werden. 

(5) Der Lehrauftrag ist unter Beifügung der Un
terlagen rechtzeitig dem Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst mitzuteilen, das Ausnah
men hiervon zulassen kann. 

Art. 36 

Lehrauftragsvorschriften 

Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst erläßt im Benehmen mit den Hochschulen 
Bestimmungen über die Beschäftigung von Lehr
beauftragten, insbesondere über die von den Lehr
beauftragten zu erbringenden Nachweise, und im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen über die Lehrauftragsvergütung. 

4. Kapitel 

Sonstige nebenberuflich Tätige 

Art. 37 

(1) Wissenschaftliche und künstlerische Mit
arbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufga
ben können auch nebenberuflich in einem privat
rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt wer
den. 

(2) Für wissenschaftliche und künstlerische Mit
arbeiter gelten Art . 5 Abs. 1 Satz 2 undAbs. 2 und 3, 
Art. 6, 22,23 Abs. 2 und 3, Art. 24Abs. 2 und Art. 25 
entsprechend, für Lehrkräfte für besondere Auf
gaben Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3, Art. 6 
und 27 Abs. 1, 2, 3 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 4. 

(3) lAIs nebenberufliche studentische Hilfs
kräfte können geeignete Studenten bestellt wer
den. 2Die fachliche Eignung setzt voraus, daß die 
Bewerber in dem für die Tätigkeit als studentische 
Hilfskraft erforderlichen Studium hinreichend 
fortgeschritten sind und gute Kenntnisse in dem 
entsprechenden Fach aufweisen. 3Ein Vertrag über 
die Beschäftigung als studentische Hilfskraft kann 
bis zur Dauer von zwei Jahren abgeschlossen wer
den, aus dringenden dienstlichen Gründen kann 
die Beschäftigungsdauer verlängert werden. 
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Dri tter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

1. Kapitel 

Übergangsregelungen 
zum Gesetz in der Fassung 

vom 24. August 1978 

Art. 38 

Entpflichtung und Altersgrenze 

.. 

(1) IDas Recht der am Tag vor allgemeinem In
krafttreten dieses Gesetzes vorhandenen ordentli- · 
chen und außerordentlichen Professoren, nach Er
reIchen der Altersgrenze von ihren amtlichen Ver
pflichtungen entbunden zu werden (Entpflich
tung) , bleibt unberührt; dies gilt auch bei Wechsel 
des Dienstherrn und für die Professoren, denen am 
Tag vor allgemeinem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
das Recht der Entpflichtung an einer kirchlichen 
Hochschule zustand und die nach allgemeinem In
krafttreten dieses Gesetzes an eine staatliche 
Hochschule berufen werden. 2Satz 1 findet auf An
trag des Professors keine Anwendung ; der Antrag 
kann nur gestellt werden, solange der Professor 
noch nicht entpflichtet ist . 

(2) Die Rechtsverhältnisse der am Tag vor allge
meinem Inkrafttreten dieses Gesetzes entpflichte
ten ordentlichen oder außerordentlichen Professo
ren bleiben unberührt. 

(3) Für die Entpflichtung der in Absatz 1 ge
nannten Beamten sowie für die in Absatz 2 genann
ten Beamten gelten - unbeschadet der bundes
rechtlichen Vorschriften über deren Besoldung -
Art . 18 bIS 21 des Hochschullehrergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 1974 
(GVBl S. 765), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juli 1978 (GVBl S. 498) , weiter. 

Art. 39 

Privatdozenten, außerplanmäßige Professoren, 
Honorarprofessoren 

1 Auf die bei allgemeinem Inkrafttreten dieses Ge
setzes bestellten Privatdozenten nicht beamteten 
außerpl.anmä.ßigen Professoren u~d Honorarprofes
soren smd dIe Vorschnften dieses Gesetzes anzu
wenden. 2Für die bei allgemeinem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bestellten nicht beamteten außer
planmäßigen Professoren und Honorarprofessoren 
gIlt Art. 14 des Hochschullehrergesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 1974 
(GVBl S. 765) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juli 1978 (GVBl S. 498), fort. :Jlst ein Honorarpro
fessor bei Inkrafttreten dieses Gesetzes an mehreren 
Hochschulen bestellt, hat es hierbei sein Bewenden. 

Art. 40 

Sondervorschriften für vorhandene Beamte 

(1) .1Beamte, die bei allgemeinem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an einer Hochschule tätig sind, ver-

bleiben, wenn sie nicht in ein anderes Amt über
geleitet oder übernommen worden sind , in ihrem 
bisherigen Dienstverhältnis und führen ihre bis
herige Amtsbezeichnung weiter; soweit nichts an
deres bestimmt ist , bleiben ihre Rechte und Pflich
ten unberührt. 2Bleiben Universitätsdozenten, 
Hochschuldozenten , . beamtete Lektoren wissen
schaftliche Assistenten eInschließlich Oberassi
stenten und Oberingenieure sowie Fachhochschul
l~hrer in ihrem bisherigen Dienstverhältnis, gelten 
dIe Vorschnften des Hochschullehrergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 
1974 (GVBl S. 765) , zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. Juli 1978 (GVBI S . 498), und die darin an
wendbar erklärten Bestimmungen mit folgenden 
Maßgaben weiter: 

1. Die Mitarbeit wissenschaftlicher Assistenten 
und die Anordnungsbefugnis gegenüber wissen
schaftlichen Assistenten richten sich nach der 
dienstrechtlichen Zuordnung sowie nach Art. 23 
Abs. 3 dieses Gesetzes. 

2. Art. 37 Abs.2, Art. 40 Satz 1 Nr.1, Art. 53, 54 
Abs.2 und 3 Satz 1, Art . 56, 56b Sätze 2 und 3, 
Art . 56c Abs. 3 sowie Art . 56e Abs. 1 und 3 bis 5 
des Hochschullehrergesetzes sind nicht anzu
wenden. Eine Ernennung zum außerplanmäßi
gen Professor findet nicht mehr statt. 

3. Art . 56c Abs. 1 des Hochschullehrergesetzes gilt 
nur insoweit weiter, als Art. 5 Abs. 1 und Art . 9 
des Hochschullehrergesetzes für entsprechend 
anwendbar erklärt werden. 

(2) I Bei Beamten, die nach Absatz 1 in ihrem bis
herigen Dienstverhältnis verbleiben, entfällt die 
dienstrechtliche Zuordnung zu bestimmten Hoch
schulmitgliedern; über die dienstrechtliche Zuord
nung zu Organisationseinheiten der Hochschule 
entscheidet der Leiter oder Vorsitzende des Lei
tungsgremiums im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium für Wissenschaft und Kunst. 2Die An
ordnungsbefugnis nach Art . 23 Abs . 3 bleibt unbe
rührt. 

(3) Beamte der Studienratslaufbahn, die noch 
an den Pädagogischen Hochschulen ernannt wur
den, führen auch nach Übernahme als wissen
schaftlicher oder künstlerischer-Mitarbeiter oder 
als Lehrkraft für besondere Aufgaben ihre Lehrver
anstaltungen entsprechend den bisher geltenden 
Regelungen durch. 

(4) IOberassistenten und Oberingenieure, die in 
ihrem bisherigen Dienstverhältnis als Beamte auf 
Widerruf verblieben sind und dienstunfähig sind 
(Art. 56 Abs.1 BayBG), ohne die Voraussetzungen 
des Art . 60 Abs. 1 BayBG zu erfüllen, oder die 
Altersgrenze erreicht haben, sind in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn sie eine ruhegehaltfähige 
Dienstzeit im Beamtenverhältnis von mindestens 
25 Jahren zurückgelegt haben. 2Sie können in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn ihre im Beamten
verhältnis zurückgelegte ruhegehaltfähige Dienst
zeit weniger als 25 Jahre beträgt und das Staats
ministerium der Finanzen der Versetzung in den 
Ruhestand zustimmt. 
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Art. 41 

Versorgung 

Für den in Art. 68 Abs. 5 des Hochschullehrerge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Oktober 1974 (GVBl S.765), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Juli 1978 (GVBI S . 498) , ge
nannten Personenkreis gilt § 69 des Beamtenver
sorgungsgesetzes entsprechend. 

2. Kapitel 

Übergangsrt?gelungen 
zum Gesetz zur Anderung des 

Bayerischen Hochschullehrergesetzes 
vom 23.l\'Iärz 1989 

Art. 42 

Universitätsprofessoren 

Für die bei allgemeinem Inkrafttreten dieses Ge
setzes vorhandenen Universitätsprofessoren der 
Besoldungsgruppe C 2 können bis zu 20 v.H., im kli
nischen Bereich bis zu 50 v.H. der nach Besoldungs
gruppe C 3 umgewandelten Stellen im Weg der Be
rufung gemäß Art. 57 Abs.1 Satz 3 BayHSchG in 
Anspruch genommen werden. 

Art. 43 

Hochschulassistenten, Akademische Räte 
und Akademische Oberräte 

im Beamtenverhältnis auf Zeit 

(1) 1 Beamte, die bei allgemeinem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in Ämtern des Hochschul
assistenten, des Akademischen Rats im Beamten
verhältnis auf Zeit oder des Akademischen Ober
rats im Beamtenverhältnis auf Zeit tätig sind, ver
bleiben in ihren bisherigen Dienstverhältnissen. 
2Für die in ihren Dienstverhältnissen verbleiben
den Hochschulassistenten sowie Akademischen 
Räte und Akademischen Oberräte im Beamtenver
hältnis auf Zeit gelten die Vorschriften des Hoch
schullehrergesetzes in der Fassung vom 24. August 
1978 (BayRS 2030-1-2-WK), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. August 1986 (GVBI S.205), 
weiter. 3Art. 21a Abs.2 findet entsprechende An
wendung. 

(2) 1 Die bei allgemeinem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vorhandenen Akademischen Oberräte im 
Beamtenverhältnis auf Zeit werden auf ihren An
trag in Ämter des Oberassistenten oder Oberinge
nieurs gemäß Art. 21 übernommen. 2Die bei allge
meinem Inkrafttreten dieses Gesetzes im Bereich 
der Medizin vorhandenen Akademischen Räte im 
Beamtenverhältnis auf Zeit werden auf ihren An
trag in Ämter der wissenschaftlichen Assistenten 
gemäß Art. 18 und 19 übernommen. 3 Waren wissen
schaftliche Assistenten, Oberassistenten oder 
Oberingenieure bereits als Akademische Räte oder 
Akademische Oberräte im Beamtenverhältnis auf 
Zeit tätig, so wird die Dienstzeit nach Art. 19 Abs. 1 
Sätze 1 bis 3 und Art. 21 Abs. 2 Sätze 1 und 2 um die 
Dienstzeit als Akademischer Rat oder Akademischer 
Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit gekürzt. 

(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsmini
sterium für Wissenschaft und Kunst die für die 
Übertragung von Ämtern nach Art. 1. Nrn. 4 und 9 
Buchst. f des Dritten Gesetzes zur Anderung des 
Bundesbesoldungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 
(BGBI I S.2542) erforderlichen Stellenumwand
lungen in gesonderten Stellenplänen vorzunehmen 
(Stellenplanüberleitungen). 

Art. 44 

Übernahme 

Für Beamte, deren Übernahmeverfahren bei a ll
gemeinem Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht 
abgeschlossen ist, gelten Art. 41 Abs. 1 bis 7 und 10 
bis 12 in der Fassung des Gesetzes vom 24. August 
1978 (BayRS 2030-1-2-WK), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. August 1986 (GVBl S.205) , 
weiter. 

Art. 45 

Privatdozenten, außerplanmäßige Professoren 
und Honorarprofessoren 

Soweit bei allgemeinem Inkrafttreten dieses Ge
setzes die Lehrbefugnis von Privatdozenten und 
außerplanmäßigen Professoren nach Art. 33 Abs.l 
Nr.4 und die Bestellung von Honorarprofessoren 
nach Art. 30 Abs. 1 Nr. 5 erloschen ist, gilt die Lehr
befugnis als wieder erteilt und die Bestellung als 
wieder erfolgt. 

3. Kapitel 

Schlußvorschriften 

Art. 46 

Kirchen verträge 

1 Durch dieses Gesetz werden die Verträge mit 
den Kirchen sowie die besondere Rechtsstellung 
der kirchlichen Hochschulen (Art. 138 Abs. 1 und 
Art. 150 Abs. 1 der Verfassung) nicht berührt. 2Ins
besondere sind bei der Einstellung wissenschaftli
chen und künstlerischen Personals sowie bei der 
Erteilung der Lehrbefugnis Art. 3 § 2 des Konkor
dats mit dem Heiligen Stuhl sowie Art. 2 Abs. 2 und 
Art. 5 Abs. 3 bis 5 des Vertrags mit der Evangelisch
Lutherischen Kirche in Bayern zu beachten. 

Art. 47 

Fachhochschulstudiengänge 

(1) Die in diesem Gesetz für Person~ü an Fach
hochschulen geltenden Bestimmungen finden auch 
auf Personal in Fachhochschulstudiengängen an . 
anderen Hochschulen Anwendung. 

(2) Die Bayerische Beamtenfachhochschule 
wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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Art. 48 

Trimesterein teilung 

Wird an einer Hochschule das Studienjahr in Tri
mester eingeteilt, sind die für Semester geltenden 
Vorschriften dieses Gesetzes auf Trimester sinnge
mäß anzuwenden. 

Art. 49 

Ausführungsvorschriften 

1 Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst erläßt die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
2Vorschriften für die Ausgestaltung von Dienstver
hältnissen bedürfen bei grundsätzlichen Fragen 
von allgemeiner Bedeutung des Einvernehmens des 
Staatsministeriums der Finanzen. 

Art. 50 

Inkrafttreten 

(1) Das Gesetz in der Fassung vom 24. August 
1978 tritt am . 1. Oktober 1978 in Kraft; Art . 41 
Abs. 10 und 11 sowie die Ermächtigungen zum Erlaß 
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften treten 
jedoch bereits am 1. September 1978 in Kraft. *) 

(2) Ab allgemeinem Inkrafttreten des Gesetzes 
nach Absatz 1 tritt das Hochschullehrergesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 
1974 (GVBl S. 765), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. Juli 1978 (GVBI S . 498), a1.j.ßer Kraft, soweit 
nicht Art. 38 Abs. 1 und 3, Art. 39 Satz 2, Art. 40 
Abs. 1 und Art. 41 etwas anderes bestimmen. 

*} Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 24 . August 1978 (GVBI S .571). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Anderungen 
ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen. 
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